
MitInkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung hat
das Institut der vorsorglichen Beweisführungfür die meisten

Kantone eine neue Regelung erfahren. Neben den Varianten

der vorsorglichen Beweisführung aufgrund gesetzlichen An¬

spruchs oder Beweisgefährdung kann neu auch die vorsorgli¬
che Beweisführung aufgrund eines schutzwürdigen Interesses

und damit zur Abklärung der Beweis- und Prozessaussichten

begehrt werden. Diese Möglichkeit hat in Lehre undRechtspre¬
chung grosse Beachtung erfahren und ist Gegenstand anhal¬

tender Diskussionen. Mit dem vorliegenden Beitrag, wird das

Institut der vorsorglichen Beweisführung umfassend darge¬
stellt und insbesondere dem gesetzlich doch recht knapp gere¬

gelten Institut mehrKontur verliehen.


